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Art. 15 Wohnsitzerfordernisse 
 
1 Das Gesuch um Bewilligung kann nur der Aus-
länder stellen, der während insgesamt zwölf Jah-
ren in der Schweiz gewohnt hat, wovon drei in 
den letzten fünf Jahren vor Einreichung des Ge-
suches. 
 
2 Für die Frist von zwölf Jahren wird die Zeit, 
während welcher der Bewerber zwischen seinem 
vollendeten 10. und 20. Lebensjahr in der 
Schweiz gelebt hat, doppelt gerechnet. 
 
3 Stellen Ehegatten gemeinsam ein Gesuch um 
Bewilligung und erfüllt der eine die Erfordernisse 
von Absatz 1 oder 2, so genügt für den andern ein 
Wohnsitz von insgesamt fünf Jahren in der 
Schweiz, wovon ein Jahr unmittelbar vor der Ge-
suchstellung, sofern er seit drei Jahren in eheli-
cher Gemeinschaft mit dem andern Ehegatten 
lebt. 
 
 
 
 

Art. 9 Formelle Voraussetzungen 
 
1 Der Bund erteilt die Einbürgerungsbewilligung 
nur, wenn die Bewerberin oder der Bewerber: 

a. bei der Gesuchstellung eine Niederlassungs-
bewilligung besitzt; und 

b. bei der Gesuchstellung einen Aufenthalt von 
insgesamt acht Jahren in der Schweiz 
nachweist, wovon ein Jahr unmittelbar vor 
Einreichung des Gesuchs. 

 
2 Für die Berechnung der Aufenthaltsdauer nach 
Absatz 1 Buchstabe b wird die Zeit, während 
welcher die Bewerberin oder der Bewerber 
zwischen dem vollendeten 10. und 20. 
Lebensjahr in der Schweiz gelebt hat, doppelt 
gerechnet. Der tatsächliche Aufenthalt hat jedoch 
mindestens sechs Jahre zu betragen. 
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4 Die Fristen von Absatz 3 gelten auch für einen 
Gesuchsteller, dessen Ehegatte bereits allein ein-
gebürgert worden ist. 
 
5 Für die eingetragene Partnerin einer Schweizer 
Bürgerin oder den eingetragenen Partner eines 
Schweizer Bürgers genügt ein Wohnsitz von ins-
gesamt fünf Jahren in der Schweiz, wovon ein 
Jahr unmittelbar vor der Gesuchstellung, sofern 
sie oder er seit drei Jahren in eingetragener Part-
nerschaft mit der Schweizer Bürgerin oder dem 
Schweizer Bürger lebt. 
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Art. 14 Eignung 
 
Vor Erteilung der Bewilligung ist zu prüfen, ob der 
Bewerber zur Einbürgerung geeignet ist, insbe-
sondere ob er: 

a. in die schweizerischen Verhältnisse 
eingegliedert ist; 

b. mit den schweizerischen 
Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen 
vertraut ist; 

c. die schweizerische Rechtsordnung beachtet; 
d.  die innere oder äussere Sicherheit der 

Schweiz nicht gefährdet. 
 

Art. 11 Materielle Voraussetzungen 
 
Die Erteilung der Einbürgerungsbewilligung des 
Bundes erfordert, dass die Bewerberin oder der 
Bewerber: 

a. erfolgreich integriert ist; 
b. mit den schweizerischen 

Lebensverhältnissen vertraut ist, und 
c. keine Gefährdung der inneren oder äusseren 

Sicherheit der Schweiz darstellt.  
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 Art. 12 Integrationskriterien 
1 Eine erfolgreiche Integration zeigt sich 
insbesondere: 

a. im Beachten der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung; 

b. in der Respektierung der Werte der 
Bundesver-fassung; 

c.  in der Fähigkeit, sich in einer Landessprache 
zu verständigen, und 

d. im Willen zur Teilnahme am Wirtschaftsleben 
oder zum Erwerb von Bildung. 

 
2 Der Situation von Personen, welche die 
Integrationskriterien von Absatz 1 Buchstabe c 
und d aufgrund einer körperlichen, geistigen oder 
psychischen Behinderung oder aufgrund einer 
chronischen Krankheit nicht oder nur unter 
erschwerten Bedingungen erfüllen können, ist 
angemessen Rechnung zu tragen. 
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Art. 12 Einbürgerungsbeschluss 
 
1 Durch Einbürgerung im ordentlichen Verfahren 
wird das Schweizer Bürgerrecht erworben mit der 
Einbürgerung in einem Kanton und einer Ge-
meinde. 
 
2 Die Einbürgerung ist nur gültig, wenn eine Ein-
bürgerungsbewilligung des zuständigen Bundes-
amtes (Bundesamt) vorliegt. 
 
 

Art. 13 Einbürgerungsverfahren  
 
1 Der Kanton bezeichnet die Behörde, bei 
welcher das Einbürgerungsgesuch einzureichen 
ist. 
 
2 Können der Kanton und, falls das kantonale 
Recht dies vorsieht, die Gemeinde die 
Einbürgerung zusichern, leiten sie das 
Einbürgerungsgesuch nach Abschluss der 
kantonalen Prüfung an das Bundesamt für 
Migration (BFM) weiter. 
 
3 Sind alle formellen und materiellen 
Voraussetzungen erfüllt, so erteilt das BFM die 
Einbürgerungsbewilligung des Bundes und stellt 
diese der kantonalen Einbürgerungsbehörde zum 
Entscheid über die Einbürgerung zu. 
 
4 Die Einbürgerungsbewilligung kann hinsichtlich 
des Einbezuges von Kindern nachträglich 
geändert werden. 
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Art. 15a Verfahren im Kanton 
 
1 Das Verfahren im Kanton und in der Gemeinde 
wird durch das kantonale Recht geregelt. 
 
2 Das kantonale Recht kann vorsehen, dass ein 
Einbürgerungsgesuch den Stimmberechtigten an 
einer Gemeindeversammlung zum Entscheid vor-
gelegt wird. 

Art. 15 Verfahren im Kanton 
 
1 Das Verfahren im Kanton und in der Gemeinde 
wird durch das kantonale Recht geregelt. 
 
2 Das kantonale Recht kann vorsehen, dass ein 
Einbürgerungsgesuch den Stimmberechtigten an 
einer Gemeindeversammlung zum Entscheid 
vorgelegt wird. 
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Art. 15b Begründungspflicht 
 
1 Die Ablehnung eines Einbürgerungsgesuches 
ist zu begründen. 
 
2 Die Stimmberechtigten können ein Einbürge-
rungsgesuch nur ablehnen, wenn ein entspre-
chender Antrag gestellt und begründet wurde. 

Art. 16 Begründungspflicht  
 
1 Die Ablehnung eines Einbürgerungsgesuches 
ist zu begründen. 
 
2 Die Stimmberechtigten können ein 
Einbürgerungsgesuch nur ablehnen, wenn ein 
entsprechender Antrag gestellt und begründet 
wurde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geltendes Recht (BüG) Entwurf des Bundesrats vom 4.3.2011  
 

 

 Art. 18 Kantonale und kommunale 
Aufenthaltsdauer 

 
1 Sieht die kantonale Gesetzgebung eine 
Mindestaufenthaltsdauer fest, so darf diese drei 
Jahre nicht überschreiten.  
 
2 Der Kanton und die Gemeinde, in denen ein 
Ein-bürgerungsgesuch gestellt worden ist, 
bleiben auch dann zuständig, wenn die 
einbürgerungswillige Person in eine andere 
Gemeinde oder einen anderen Kanton wegzieht. 
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Art. 36 Wohnsitz der Ausländer 
 
1 Als Wohnsitz im Sinne dieses Gesetzes gilt für 
Ausländer Anwesenheit in der Schweiz in Über-
einstimmung mit den fremdenpolizeilichen Vor-
schriften. 
 
2 Kurzfristiger Aufenthalt im Ausland mit der Ab-
sicht auf Rückkehr unterbricht den Wohnsitz nicht.
 
3 Dagegen gilt der Wohnsitz als bei der Abreise 
ins Ausland aufgegeben, wenn der Ausländer sich 
polizeilich abmeldet oder während mehr als sechs 
Monaten tatsächlich im Ausland weilt. 
 

Art. 33 Aufenthalt  
 
1 An die Aufenthaltsdauer angerechnet wird der 
Auf-enthalt in der Schweiz mit Aufenthaltstitel in 
Form: 

a. einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbe-
willigung; 

b. einer vorläufigen Aufnahme; oder 
c. einer vom Eidgenössischen Departement für 

auswärtige Angelegenheiten (EDA) 
ausgestellten Legitimationskarte oder eines 
vergleichbaren Aufenthaltstitels. 

 
2 Kurzfristiges Verlassen der Schweiz mit der 
Absicht auf Rückkehr unterbricht den Aufenthalt 
nicht. 
 
3 Der Aufenthalt in der Schweiz gilt als bei der 
Abreise ins Ausland aufgegeben, wenn die 
Ausländerin oder der Ausländer sich bei der 
zuständigen Behörde abmeldet oder während 
mehr als sechs Monaten tatsächlich im Ausland 
lebt. 
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Art. 41 Nichtigerklärung 
 
1 Die Einbürgerung kann vom Bundesamt mit Zu-
stimmung der Behörde des Heimatkantons innert 
fünf Jahren nichtig erklärt werden, wenn sie durch 
falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher 
Tatsachen erschlichen worden ist. 
 
2 Unter den gleichen Voraussetzungen kann die 
Einbürgerung nach den Artikeln 12–17 auch von 
der kantonalen Behörde nichtig erklärt werden. 
 
3 Die Nichtigkeit erstreckt sich auf alle Familien-
glieder, deren Schweizer Bürgerrecht auf der 
nichtig erklärten Einbürgerung beruht, sofern nicht 
ausdrücklich anders verfügt wird. 
 

Art. 36 Nichtigerklärung  
 
1 Die Einbürgerung kann vom BFM nichtig erklärt 
werden, wenn sie durch falsche Angaben oder 
Verheimlichung erheblicher Tatsachen 
erschlichen worden ist. 
 
2 Die Einbürgerung kann innert zwei Jahren, 
nachdem das BFM vom rechtserheblichen 
Sachverhalt Kenntnis erhalten hat, spätestens 
aber innert acht Jahren nach dem Erwerb des 
Schweizer Bürgerrechts nichtig erklärt werden. 
Nach jeder Untersuchungshandlung, die der 
eingebürgerten Person mitgeteilt wird, beginnt 
eine neue zweijährige Verjährungsfrist zu laufen. 
Die Fristen stehen während eines 
Beschwerdeverfahrens still. 
 
3 Unter den gleichen Voraussetzungen kann die 
Ein-bürgerung nach den Artikeln 9-19 auch von 
der kantonalen Behörde nichtig erklärt werden.  
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4 Die Nichtigkeit erstreckt sich auf alle Kinder, 
deren Schweizer Bürgerrecht auf der nichtig 
erklärten Ein-bürgerung beruht. Ausgenommen 
sind Kinder, die: 

a.   im Zeitpunkt des Entscheides über die 
Nichtig-erklärung das 16. Altersjahr vollendet 
haben sowie die Wohnsitzerfordernisse nach 
Artikel 9 und die Eignungsvoraussetzungen 
nach Artikel 11 erfüllen; oder 

b. durch die Nichtigerklärung staatenlos würden. 
 
5Nach der rechtskräftigen Nichtigerklärung einer 
Ein-bürgerung kann ein neues 
Einbürgerungsgesuch erst nach Ablauf von zwei 
Jahren gestellt werden. 
 
6 Die Wartefrist von Absatz 5 gilt nicht für die in 
die Nichtigerklärung einbezogenen Kinder. 
 
7 Zusammen mit der Nichtigerklärung wir der 
Entzug der Ausweise verfügt. 
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